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Verwaltung des Pestalozzianums

Wie letztes Jahr bedingte die fortschreitende Teuerung, dass Gesuche

um Erhöhung der finanziellen Beiträge an die Behörden von Kanton und
Stadt Zürich eingereicht werden mussten.
Das Personal des Pestalozzianums ist je nach den Anforderungen der
bekleideten Stellen, analog der Besoldungsverordnung für das Personal

der Stadt Zürich, in die entsprechenden Klassen eingereiht und
besoldet. Dank der alljährlichen Krediterteilung durch Kanton und
Stadt konnten die Gehälter der Angestellten sowie die entsprechenden

Sozialleistungen stets in gleicher Weise der Teuerung angepasst
werden, wie dies jeweils durch Beschlüsse von Stadtrat und
Gemeinderat für das städtische Personal erfolgte.
Der Gemeinderat beschloss am 8. November 1972 die Ausrichtung
einer einmaligen Ergänzungszulage für das Jahr 1972. Sie belief sich
auf 6 V2 % der Jahresbesoldung 1972, für die vollbeschäftigten
Angestellten mindestens Fr. 1550.-. Gleichzeitig bewilligte er eine
Besoldungserhöhung um 6/4% ab 1. Januar 1973. Am 2. Februar 1973
hiess der Gemeinderat die entsprechenden finanziellen Leistungen
ebenfalls für die zürcherischen Kulturinstitute und damit auch für das

Pestalozzianum gut. Der Regierungsrat bewilligte am 9. Mai 1973 die

Ausrichtung des kantonalen Anteils.
In Anbetracht der erneut gestiegenen Lebenskosten beschloss der
Gemeinderat am 31. Oktober 1973 dem Personal eine einmalige
Ergänzungszulage (Teuerungsausgleich) in der Höhe von 8/4% der
Jahresbesoldung 1973, jedoch mindestens Fr. 2150.-, auszuzahlen. Ferner
hiess er eine Anpassung der Besoldungen an die Teuerung ab 1.

Januar 1974 gut; die Erhöhung der Jahresbesoldung wurde auf 8%%
angesetzt und in die Versicherung einbezogen. Mit Beschluss vom
6. Februar 1974 sprach der Gemeinderat den Teuerungsausgleich
ebenfalls dem Personal der Kulturinstitute zu. Das Gesuch um
Ausrichtung des kantonalen Beitrages an die erhöhten Besoldungen und
Sozialleistungen wurde der Erziehungsdirektion am 9. Februar 1974
eingereicht.
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Die Mitglieder der Stiftungskommission, alle Mitarbeiter des Pesta-
lozzianums und die Direktion sind dankbar für die wirksame
Unterstützung ihrer Arbeit durch die finanziellen Leistungen von Kanton
und Stadt Zürich. Das von den Behörden gewährte Vertrauen
verpflichtet sie zum vollen Einsatz im Dienste der Jugend und der Schule.

H. Wymann
Direktor des Pestalozzianums
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